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MASCHA OETTLI

Die neue Getreideordnung — in bundesrätlicher Sicht

Zur Botschaft des Bundesrates über die Revision der Brotgetreideordnung
des Landes vom 13. Januar 1956

Auf dem in mancher Hinsicht komplizierten Gebiet der Getreideordnung
kann eines mit Sicherheit festgestellt werden: Ohne staatliche Getreideordnung,

bei völlig freier Einfuhr von ausländischem Getreide würde der
inländische Getreidebau unterliegen. In anderen Ländern kann Getreide — nicht
zuletzt wegen der niedrigeren Bodenpreise und der größeren zur Verfügung
stehenden Flächen — billiger produziert werden. Ohne Getreidebau würde
die Landwirtschaft sich einseitig auf Vieh- und Milchwirtschaft stützen mit
allen uns aus den verflossenen Jahrzehnten nur zu bekannten Nachteilen einer
schlechten Risikoverteilung, der Gefahr von Milchschwemmen, der Ebbe in
der Kasse, die durch Abgaben bei der Einfuhr von Butter gespiesen wird
und die zur Verbilligung der Milch in den Städten und der Milchprodukte
dient. Auch in bezug auf die Versorgung des Landes in Zeiten gestörter
Zufuhren ist die Lage eindeutig: Bei Aufrechterhaltung eines ausgedehnteren
Ackerbaues in normalen Zeiten haben wir mehr Chancen, die inländische
Produktion in Notzeiten rasch ausdehnen zu können.

Aus all diesen Gründen stellt sich nicht die Frage, ob Getreideordnung
oder nicht, sondern was für eine Getreideordnung.

Die bisherige Entwicklung

Das Getreide bildete für die schweizerische Landwirtschaft, abgesehen vom
Alpgebiet, bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts eine wichtige Marktfrucht.

Manches Vermögen bessersituierter Bauernfamilien stammt aus jenen
Zeiten, da für 100 Kilo Weizen, bei viel niedrigeren Produktionskosten als

heute, Preise bis zu 30 Franken und mehr bezahlt wurden. Der Rückschlag
auf dem Getreidemarkt Ende der siebziger und in den achtziger Jahren
versetzte die Landwirtschaft in Europa und auch in vielen Gebieten der Schweiz

jedoch in eine schwere Krise. Die Bauern verlangten Getreidezölle, ohne mit
dieser Forderung durchzukommen.

1


	...

